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Praxisfrage | Management

Bei der Platzierung von Terminals in der Traktorkabine ist darauf zu achten, dass diese das
Sichtfeld des Fahrers nicht zu stark beeinträchtigen. Bild: r Engeler

Sichtfeld einhalten
Wie bei Autos gilt auch für Traktoren, dass ein
ausreichendes Sichtfeld nach vorne vorhanden sein muss.
Gewisse Einschränkungen der Sicht sind aber möglich.

Roman Engeler

Ein Traktor muss so gebaut sein, dass dem

Lenker sowohl im Strassenverkehr als auch

beim Einsatz in der Land- oder Forstwirtschaft

ein ausreichendes Sichtfeld zur
Verfügung steht. Die Verordnung über die

technischen Anforderungen an Strassenver-

kehrsfahrzeuge (VTS) schreibt in Art. 71a

Abs. 1 vor, dass bei einer Augenhöhe von

0,75 m über der Sitzfläche ausserhalb eines

Halbkreises von 12 m Radius die Fahrbahn

frei überblickt werden muss. Diese

Vorschrift gilt grundsätzlich für alle Fahrzeuge.
Bei Traktoren sollte zudem ein freier Blick

auf die vorderen Räder gewährleistet sein.

Diese verlangte freie Überblickbarkeit in

einem Halbkreis nach vorne bedeutet aber

nicht, dass gar keine Einschränkungen der
Sicht bestehen dürfen. Die Beobachtung
des Geschehens vor dem Fahrzeug und

seitlich der Fahrbahn muss jedoch bei
normaler Fahrt immer möglich sein und darf
keine Verrenkungen des Fahrers oder der
Fahrerin erfordern.
Den speziellen Gegebenheiten bei Traktoren

wie Auspuffrohre, dicke und allenfalls

mit Anzeigegeräten bestückte Kabinenholme

sowie fest oder temporär montierte
Terminals und Displays wurde in den
internationalen Typengenehmigungsvorschriften

Rechnung getragen. Diese fanden auch

Eingang in die VTS oder es wird in dieser

Verordnung darauf verwiesen.

Sichteinschränkungen möglich
Die Vorgaben bei Traktoren lassen insgesamt

sechs Unterbrechungen des Sichthalbkreises

mit unterschiedlichen Breiten zu. In

einem Sichtkeil vor dem Fahrzeug (Segment
mit 9,5 m Breite in 12 m Entfernung) dürfen
zwei dieser Verdeckungen liegen {siehe dazu

Abbildung). Jede dieser Verdeckungen
darf nicht grösser als 700 mm sein (ausser,

wenn die entsprechenden Bauteile
konstruktiv nicht anders gestaltet oder angeordnet

werden können).

Weiter dürfen links und rechts dieses

Segments je zwei weitere Verdeckungen
vorhanden sein. Diese Verdeckungen können

entweder beide eine maximale Grösse von
1200 mm aufweisen (Version A auf Abbildung)

oder die eine Verdeckung darf nicht

grösser als 700 mm und die andere nicht

grösser als 1500 mm sein (Version B).

Monitore können oft so platziert werden, dass

sie das erwähnte Sichtfeld nicht
beeinträchtigen, oder man kann sie bei Strassen-

fahrt oder Nichtgebrauch wegdrehen, so

dass die Projektionsfläche in einen ohnehin
verdeckten Bereich zu liegen kommt.
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Insgesamt sechs Unterbrechungen des Sichthalbkreises sind erlaubt. Skizze: r Engeler, sr

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt Sektionsmitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik (SVLT)? Wo drückt der Schuh?

Welchen Hauptproblemen sieht man sich

in der Praxis ausgesetzt? In dieser lose

erscheinenden Serie behandelt die

«Schweizer Landtechnik» Anliegen aus

der Praxis, wie sie laufend an den SVLT

herangetragen werden.
Auskünfte dazu sind beim SVLT in Rini-

ken erhältlich. Telefon 056 462 32 00;

www.agrartechnik.ch
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